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Die nächsten Seminare der ABST SH: 

 

 
 

 VOB/A Tagesseminar 
o 21.05. IHK zu Lübeck 

 

 Die neue UVgO in Schleswig-

Holstein 

o 18.06. HWK Flensburg 

 

 

 Eignungsnachweis und Eig-

nungsprüfung leicht gemacht: 

AVPQ 

o 20.08. IHK zu Lübeck 

o 03.09. IHK zu Kiel 

 

 Grundlagen des Vergaberechts 

o 10.09. HWK Lübeck 

 

 Rechtsschutz im Vergabever-

fahren und aktuelle Rechtspre-

chung 

o 17.09. IHK Flensburg 

 

 Vergabe von Architekten- und 

Ingenieurleistungen nach VgV 

o 24.09. IHK in Elmshorn 

 

Weitere Termine im Gesamtprogramm 

unter www.abst-sh.de und in diesem 

Newsletter. 

Das Seminarprogramm wird laufend ak-

tualisiert; Anmeldung zum Newsletter 

unter: info@abst-sh.de  

 

 

 

https://www.abst-sh.de/fileadmin/downloads/14_11_18/Programm_VOB_A_21.05.pdf
https://www.abst-sh.de/fileadmin/downloads/14_11_18/Programm_UVgO_18.06.pdf
https://www.abst-sh.de/fileadmin/downloads/14_11_18/Programm_AVPQ_20.08.pdf
https://www.abst-sh.de/fileadmin/downloads/14_11_18/Programm_AVPQ_03.09.pdf
https://www.abst-sh.de/fileadmin/downloads/14_11_18/Programm_Grundlagen_10.09..pdf
https://www.abst-sh.de/fileadmin/downloads/14_11_18/Programm_Rechtsprechung__17.09.pdf
https://www.abst-sh.de/fileadmin/downloads/14_11_18/Programm_VOF_EU._24.09.pdf
http://www.abst-sh.de/
mailto:info@abst-sh.de
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 Wissenswertes ____________________________  
 

UBA – Rechtsgutachten umweltfreundliche öffentliche Beschaffung 

Das Umweltbundesamt (UBA) hat ein aktualisiertes "Rechtsgutachten umweltfreundliche öffentliche Beschaffung" 

veröffentlicht. Die Aktualisierung berücksichtigt Änderungen, die sich durch das Vergaberechtsmodernisierungsge-

setz und die Vergaberechtsmodernisierungsverordnung (2016) sowie die Unterschwellenvergabeordnung (2017) 

ergeben haben. Das Gutachten erläutert die vergaberechtlichen Möglichkeiten hinsichtlich der Berücksichtigung von 

Umweltaspekten bei der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen, bei Vergabeverfahren oberhalb und unter-

halb der Schwellenwerte. Schwerpunk dabei ist, die Darstellung der Neuregelungen zum Einsatz von Gütezeichen 

im Hinblick auf die Beschreibung der Anforderungen in der Leistungsbeschreibung und deren Nachweis. Es zeigt 

auch auf, wie bei Vergaben verstärkt Umweltmanagementmaßnahmen und Umweltmanagementsysteme (UMS) 

sowie das Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) eingesetzt werden können. Das Rechtgutachten finden Sie 

unter: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/rechtsgutachten-umweltfreundliche-offentliche 

 

UBA – Schulungsskripte zur umweltfreundlichen Beschaffung 

Das Umweltbundesamt (UBA) hat drei Schulungsskripte zur umweltfreundlichen Beschaffung veröffentlicht. 

 

Als Einstieg in das Thema erläutert Skript 1 zunächst die Bedeutung und den Nutzen der umweltfreundlichen Be-

schaffung, stellt die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Ansatzpunkte für eine umweltfreundliche Beschaffung 

dar. Schwerpunkt des Skripts ist die Beantwortung der Frage, wie sich Umweltaspekte oberhalb und unterhalb der 

Schwellenwerte in das Verfahren, z.B. in der Leistungsbeschreibung, den Zuschlagskriterien oder bei der Auftrags-

ausführung integrieren lassen. 

 

Skript 2 führt in die Berechnung von Lebenszykluskosten (Life Cycle Costing- LCC) ein, beschreibt die rechtlichen 

und methodischen Grundlagen für die Durchführung einer Lebenszykluskostenanalyse und stellt die allgemeingül-

tigen Prinzipien dar, die bei der Durchführung einer Lebenszykluskostenrechnung für ein bestimmtes Produkt bei 

der Beschaffung berücksichtigt werden sollten. Anhand eines Beispiels wird eine Lebenszykluskostenrechnung 

Schritt für Schritt durchgeführt. Vorgestellt wird dabei das Tool des Umweltbundesamtes aus dem Forschungspro-

jekt „Wissenschaftliche Begleitung der Prozesse zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung“. Auf weite Be-

zugsquellen für LCC-Tools wird verwiesen. 

 

Skript 3 stellt die Möglichkeiten vor, wie Kriterien aus Gütezeichen oder Gütezeichen selbst in die Ausschreibungs-

unterlagen integriert werden können. Neben Ausführungen zu den rechtlichen Vorgaben zur Verwendung von Um-

weltkriterien aus Gütezeichen, findet sich im Skript auch eine Übersicht zu Umweltzeichen. Die Anwendung von 

Kriterien aus Umweltzeichen wird anhand von zwei Beispielen eingehend erläutert. 

 

"Level"-Zertifizierung – Nachhaltigkeitszertifizierung für die Büro- und Objektmöbelbranche 

In den vergangenen acht Jahren hat die Dachorganisation der europäischen Büromöbelhersteller (FEMB) den ers-

ten ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstandard zur Zertifizierung von Büro- und Objektmöbeln für Innenbereiche in Eu-

ropa entwickelt und akkreditieren lassen. Mit dem LEVEL-Zertifikat werden Produkte ausgezeichnet, bei deren Her-

stellung die Einhaltung ökologischer, sozialer und ökonomischer Standards über die gesamte Lieferkette gewähr-

leistet wird. Bei der Zertifizierung erfolgt die Bewertung sämtlicher Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen von vier de-

finierten Einflussbereichen: "Material", "Energie und Atmosphäre", "Gesundheit von Mensch und Ökosystem" und 

"Soziale Verantwortung". 

 

Damit berücksichtigt "Level", als die erste europaweite Nachhaltigkeitszertifizierung für die Büro- und Objektmöbel-

branche, die europäische Gesetzgebung, die Grundsätze zur umweltfreundlichen Beschaffung (Green Public Pro-

curement) sowie die EU-Richtlinien zur Kreislaufwirtschaft. Der Zertifizierungsprozess erfolgt durch unabhängige 

Prüfinstitute, die nach dem Nachhaltigkeitsstandard ISO 17065 akkreditiert sein müssen. Er basiert auf einem drei-

stufigen Nachhaltigkeits-Punktesystem. In den drei Prüfstufen (level 1, level 2 oder level 3), werden die Produkte, 

die Produktionsstätten und die Unternehmenswerte hinsichtlich der vier Einflussbereiche bewertet. 

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/rechtsgutachten-umweltfreundliche-offentliche
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltfreundliche-beschaffung-schulungsskript-1
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltfreundliche-beschaffung-schulungsskript-2
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltfreundliche-beschaffung-schulungsskript-3
http://www.femb.org/
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Sämtliche Hersteller von Büro- und Objektmöbeln für Innenbereiche können sich zertifizieren lassen. Hersteller, 

Händler und Käufer finden alle Informationen zum neuen "Level"-Nachhaltigkeits-Zertifizierungssystem unter: 

www.levelcertified.eu 

 

Heil- und Hilfsmittel: Wegfall der Ausschreibungspflicht beschlossen 

Am 13.03.2019 hat der Bundestag eine Änderung des § 127 SGB V beschlossen (Deutscher Bundestag Drucksache 

19/8351). Danach sollen Hilfsmittel zukünftig „im Wege von Vertragsverhandlungen“ beauftragt werden. Ein Verga-

beverfahren ist dann nicht mehr vorgesehen. Eingegangen wird damit auf die entsprechende Rechtsprechung zu 

„Open-House“-Verträgen für Heil- und Hilfsmittel. 

Der neue § 127 Abs. 1 SGB V bestimmt, dass die Absicht, über die Versorgung mit bestimmten Hilfsmitteln Verträge 

abzuschließen, „in geeigneter Weise öffentlich bekannt zu machen“ ist. Andere Leistungserbringer können nachfra-

gen und müssen über die Inhalte der abgeschlossenen Verträge unverzüglich informiert werden. 

Weiterhin sieht der neue 127 Abs. 1 SGB V vor, dass alle auf Grundlage des derzeit geltenden § 127b Abs. 1 SGB 

V abgeschlossenen Verträge automatisch unwirksam werden, und zwar zwölf Monate nach Verkündung der Ände-

rungen des SGB V. 

Diese Änderungen sind kurzfristig und ohne vorherige Veröffentlichung der nun beschlossenen Ausschussfassun-

gen Teil des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) geworden. Hier finden Sie einen Auszug aus der 

Vorabfassung der Drucksache 19/8351.  

 

Die elektronische Signatur / Siegel - wie funktioniert dies bei der elektronischen Vergabe? 

Die handschriftliche Unterschrift wird bei digitaler Angebotsabgabe – falls dies im Einzelfall noch von der Vergabe-
stelle gefordert wird – durch eine elektronische Signatur ersetzt. Es gibt zwei Arten der elektronischen Signatur, mit 
der digitale Angebot rechtsgültig signiert werden können: Die fortgeschrittene elektronische Signatur und die quali-
fizierte elektronische Signatur bzw. das elektronische Siegel. 
 
Signaturarten bzw. Signaturniveau: 

 Fortgeschrittene elektronische Signatur:  

Eine natürliche Person (Anwender/in) beantragt bei einem TrustCenter (autorisierter Zertifikatsaussteller) 
mittels Online-Antrag und Kopie des Personalausweises eine fortgeschrittene elektronische Signatur. Der 
Zertifikatsaussteller sendet der Antrag stellenden Person eine Zertifikats-Datei und zusätzlich eine PIN zu. 
Der/die Anwenderin speichert diese Datei auf dem Rechner (oder auf mehreren), auf denen elektronische 
Dokumente signiert werden sollen. Im elektronischen Bieter-Tool (z. B. Bietercockpit) wird dann während 
der Angebotsabgabe der Pfad zur Datei abgefragt (inklusive dauerhafter Speicherung) und in einem Dia-
logfenster die Eingabe der PIN ermöglicht. Allgemeiner Hinweis: Die fortgeschrittene elektronische Signatur 
ersetzt nicht die handschriftliche Unterschrift (nicht urkundentauglich), kann aber ausreichend zur Unter-
zeichnung digitaler Angebote verwendet werden. 

 Qualifizierte elektronische Signatur:  

Eine natürliche Person (Anwender/in) beantragt bei einem TrustCenter (autorisierter Zertifikatsaussteller) 
mittels Online-Antrag und Kopie des Personalausweises eine qualifizierte elektronische Signatur. Zusätzlich 
muss hier nun aber auch der Nachweis einer Legitimationsprüfung beigefügt werden. Eine solche Identi-
tätsfeststellung führt z. B. die Post (auch online) durch, das sogenannte Postident-Verfahren. Der Zertifi-
katsaussteller sendet der Antrag stellenden Person eine Signatur-Karte, die das Zertifikat/den Zertifikats-
schlüssel in einem Chip enthält, und zusätzlich eine PIN zu. Der/die Anwenderin benötigt zum Auslesen des 
Zertifikats ein mit dem Rechner verbundenes Kartenlesegerät, um elektronische Dokumente zu signieren. 
Im elektronischen Bieter-Tool können dann während der Angebotsabgabe in einem Auswahldialog das an-
geschlossene Kartenlesegerät ausgewählt und die Karte ausgelesen werden. Die PIN wird über das Kar-
tenlesegerät eingeben. Allgemeiner Hinweis: Die qualifizierte elektronische Signatur ist rechtlich der hand-
schriftlichen Unterschrift gleichgestellt.  

 Elektronisches Siegel / elektronischer Stempel: 

Das Siegel ersetzt nicht die handschriftliche Unterschrift einer natürlichen Person, sondern ist der Herkunfts-
nachweis einer juristischen Person (z. B. Firma) und kann ebenfalls als Signatur für die elektronische An-
gebotsabgabe verwendet werden. 

https://www.levelcertified.eu/
https://www.absthessen.de/pdf/BT_Drucksache_19-8351.pdf
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Bei der Angebotsabgabe zu beachten: 

 Die Angebotsdateien werden nicht einzeln signiert, sondern als komplettes Paket während des Abgabe-
prozesses durch die im elektronischen Vergabe-Tool integrierte Signatursoftware. 

 Die Vergabestelle gibt das Signaturniveau (Signaturarten) vor. Nur diese können für die Angebotsabgabe 
auch gewählt werden. Das Signaturniveau ist im Formblatt "Aufforderung zur Angebotsabgabe" ersichtlich.  

 Bitte grundsätzlich beachten: Die Einreichung eines elektronischen Angebotes erfolgt immer über die Be-
arbeitung und Absendung im elektronischen Bieter-Tool. Angebote dürfen nicht per E-Mail versendet wer-
den, auch nicht parallel zur Angebotsabgabe über das Bieter-Tool. 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Doris Stiehl, ABSt Hessen e.V., info@absthessen.de, Tel.: 0611 974588-28 

 

 

 Recht ____________________________________  
 

Eignungskriterien: Pauschaler Verweis auf Vergabeunterlagen unzulässig 

Eine Bekanntmachung gilt als unwirksam, wenn die geforderten Eignungskriterien im Bekanntmachungstext uner-

wähnt bleiben und nur pauschal auf diese verwiesen wird. Dies gilt auch für eine Verlinkung in der Bekanntma-

chung, welche auf eine allgemeine Vergabeplattform des öAG verweist 

 

Sachverhalt: 

Ausgeschrieben waren IT-Leistungen im Rahmen eines EU-weiten Verhandlungsverfahrens mit vorgeschaltetem 

Teilnahmewettbewerb. In der Bekanntmachung hieß es, nach einem Teilnahmewettbewerb würden drei geeignete 

Bieter zur Angebotsabgabe aufgefordert. Bei mehr als drei geeigneten Bietern würden die drei Bieter mit den meis-

ten Eignungspunkten zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Der öAG verweist mit einem Link zu den abrufbaren 

Auftragsunterlagen auf die geforderten Eignungskriterien. Bieter A bewirbt sich um die Teilnahme, erhält jedoch 

vom öAG die Nachricht, mangels Eignungsnachweis nicht zur Teilnahme zugelassen zu werden. Hiergegen wendet 

sich A mit der Begründung, die Referenzen seien nicht korrekt bewertet worden. Zudem seien die Eignungskriterien 

nicht in der Bekanntmachung oder einem direkten Link veröffentlicht worden. Auf den Rechtsbehelf von A untersagt 

die Vergabekammer dem öAG, den Zuschlag zu erteilen und hebt das Vergabeverfahren auf. Der öAG legt gegen 

diese Entscheidung Beschwerde ein. 

 

Beschluss: 

Ohne Erfolg. Das OLG München bestätigt die Entscheidung der Vergabekammer. Die Eignungskriterien seien nach 

dem eindeutigen Wortlaut des § 122 Abs. 4 Satz 2 bzw. § 48 Abs. 1 VgV in der Bekanntmachung aufzuführen. Ein 

potenzieller Bieter müsse aufgrund des Bekanntmachungstextes entscheiden können, ob er sich am Wettbewerb 

beteiligen könne und wolle. Vorliegend werde der Interessierte jedoch erst auf eine allgemeine Plattform des öAG 

mit mehreren Vergabeverfahren geleitet und müsse sich dort umständlich die Kriterien heraussuchen und herun-

terladen. Die gesetzlichen Grundlagen sowie die Vorgaben der EU-Durchführungsverordnung hinsichtlich des ge-

stalteten Formblatts zur Bekanntmachung und dessen EDV-technische Umsetzung führten zu diesem Ergebnis. 

 

Praxistipp: 

Bieter müssen die Eignungskriterien auf den ersten Blick erfassen können. Wie diese Anforderung bei der elektro-

nischen Vergabe im Umgang mit Links umzusetzen ist, wird nach einer Reihe von Entscheidungen immer klarer: 

Ein Link auf die Vergabeunterlagen insgesamt genügt jedenfalls nicht. Allenfalls eine direkte Verlinkung auf das 

Formblatt / die Aufstellung mit den im Verfahren geforderten Eignungskriterien wird für zulässig gehalten. Dies ist 

auch für Unternehmen relevant, die sich haben präqualifizieren lassen, um die geforderten Eignungskriterien mit 

den in der Präqualifikation hinterlegten abgleichen zu können. 

 

OLG München, Beschluss vom 25.02.2019 (Az.: Ver 11/18) 

 

mailto:info@absthessen.de
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EU-weites Verfahren: Informationspflicht des öAG vor Zuschlagserteilung 

Versäumt es der öffentliche Auftraggeber, die nicht berücksichtigten Bieter vor Zuschlagserteilung über den Namen 

des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberück-

sichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu 

informieren, ist der Auftrag von Anfang an unwirksam, wenn dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren fest-

gestellt wird. 

 

Sachverhalt: 

Der öffentliche Auftraggeber hat im offenen Verfahren einen Rahmenvertrag über die Erstellung von Baugrundun-

tersuchungen europaweit ausgeschrieben. Mit Schreiben vom 17.11.2017 vergab die Vergabestelle den Auftrag. 

Eine Vorab-Information nach § 134 GWB an die nicht berücksichtigten Bieter erfolgte nicht. 

 

Beschluss: 

Der Nachprüfungsantrag ist zulässig und auch begründet. Durch die Erteilung des Zuschlags ohne Information vorab 

über den Namen des Bestbietenden, die Gründe der Nichtberücksichtigung sowie den frühesten Zeitpunkt der Zu-

schlagserteilung, also des Vertragsschlusses, sind die unberücksichtigt gebliebenen Bieter in ihren Rechten verletzt. 

Der am 17.11.2017 geschlossene Rahmenvertrag über Baugrunduntersuchungen für Straßenbaumaßnahmen ist 

somit von Anfang an unwirksam. 

 

Praxistipp: 

Das Versäumnis des öffentlichen Auftraggebers, eine Vorab-Information an die Beteiligten zu senden, kann in einem 

EU-weiten Verfahren dazu führen, dass Bieter ihr primäres Interesse an der Auftragserteilung noch durchsetzen 

können. 

 

VK Lünbeurg, Beschluss vom 18.01.2018 (Az.: VgK-44/2017) 

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Eva Waitzendorfer-Braun, ABSt Hessen e.V., info@absthessen.de, Tel.: 0611 974588-0 

 

 

 

 International ______________________________  
 

Internationales 

Australien ratifiziert WTO-Beschaffungspakt 

Australien hat das WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA) ratifiziert und am 5. April 

dem WTO-Sekretariat seine Beitrittsurkunde vorgelegt. Das Land ist damit des 48.WTO-Mitglied, welches sich an 

das GAP gebunden hat. Es profitiert ab dem 5. Mai 2019 von den neuen mit dem Pakt verbundenen Marktzugangs-

möglichkeiten. Mit dem Beitritt Australiens erhöht sich der Wert des derzeitigen Beschaffungsmarkt der unter das 

Abkommen fällt, nach vorläufigen Berechnungen um 110 Mrd. AUD (78 Mrd. USD) pro Jahr. Weitere Informationen 

finden Sie hier. 

 

Aus der EU 

Länderbericht Deutschland 2019 der EU-Kommission 

Die Europäische Kommission hat am 27.2.2019 die Länderberichte für die einzelnen Mitgliedstaaten veröffentlicht. 

Die Berichte befassen sich mit der wirtschaftliche und soziale Lage in den Mitgliedstaaten. Teile des Berichts ana-

lysieren auch die Fortschritte bei der Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen und eine Bewertung mögli-

cher makroökonomischer Ungleichgewichte. 

 

Der Länderbericht befasst sich auch mit dem öffentlichen Auftragswesen in Deutschland. Die Kommission führt aus, 

das öffentliche Auftragswesen sei durch ein „dezentralisiertes öffentliches Vergabewesen, ein komplexes Rechts-

system und einen Mangel an Daten und Transparenz“ gekennzeichnet. Mit lediglich 1,2 % des BIP verzeichnet 

mailto:info@absthessen.de
https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/gpro_05apr19_e.htm
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Deutschland in der EU seit Jahren die niedrigsten Werte für EU-weit ausgeschriebene Aufträge. Der EU-Durch-

schnitt liege bei 4,25 % des BIP. Mit mehr Transparenz ließe sich die Qualität der Dienstleistungen verbessern, die 

Effizienz weiter steigern und das Vertrauen in öffentliche Investitionen gestärkt werden. Die Vergabe öffentlicher 

Aufträge beschränke sich häufig noch auf etablierte oder wenig innovative Lösungen, sodass das Potenzial zur 

Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen ungenutzt bleibe.  

 

Zur elektronischen Auftragsvergabe merkt die Kommission an, dass diese nunmehr seit dem 18.10.2018 für öffent-

liche Aufträge oberhalb der EU-Schwelle verbindlich vorgeschrieben ist. Das könne dazu beitragen, den Datenman-

gel zukünftig zu beheben. Derzeitig würden Daten zum öffentlichen Auftragswesen nicht zentral erfasst. Die Kom-

mission geht hier aber von einer Verbesserung aus, sobald die Vergabestatistikverordnung vollständig umgesetzt 

sei. Eine bessere Nutzung der elektronischen Auftragsvergabe könnte auch die Datenverfügbarkeit im öffentlichen 

Auftragswesen verbessern.  

 

Als eine Herausforderung für öffentliche Auftraggeber wie Wirtschaftsteilnehmer sieht die Kommission das komplexe 

Rechtssystem mit unterschiedlichen Vorschriften auf Bundes- und Länderebene. 

 

Die Länderberichte werden jetzt vom Rat der EU besprochen und sind Grundlage für die Erstellung der zukünftigen 

nationalen Programme durch die Mitgliedsstaaten und „Länderspezifischen Empfehlungen“ der Kommission.  

Den Länderbericht für Deutschland finden Sie unter: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-euro-

pean-semester-country-report-germany_de.pdf 

 

Dänische Verkehrsinfrastruktur erhält Verjüngungskur für 15 Milliarden Euro 

Gute Nachrichten für Unternehmen im Straßen- und Schienenbau, die auf der Suche nach Geschäftsmöglichkeiten 

in Dänemark sind. Die dänische Regierung hat Investitionen von 15 Mrd. EUR in die Verkehrsinfrastruktur beschlos-

sen. Diese betreffen Projekte im Straßen- und Schienennetz, im Zeitraum 2021 bis 2030. Die Investitionen in das 

Straßennetz werden mit 8,2 Mrd. EUR gefördert. Mit dem Investitionsplan 2030 sollen die Herausforderungen im 

Autobahnnetz gelöst und die regionalen Anschluss an das übergeordnete Straßennetz gesichert werden. Ein Drittel 

des Straßenverkehrs in Dänemark rollt über die Autobahnen. Priorisiert wir dabei der Aus- und Neubau des Auto-

bahnnetzes auf den Strecken von Nordjütland bis zur deutschen Grenze, zwischen Esbjerg und Kopenhagen sowie 

zwischen Helsingør und Rødby („das große H"). Auch die dänische Staatsbahn soll mit Investitionen zukunftssicher 

gemacht werden. Dafür stehen im Investitionsplan 6,8 Mrd. EUR zur Verfügung. Dabei geht es insbesondere um 

die weitere Elektrifizierung der Bahn, die Modernisierung der Signalsysteme und die Beschaffung des „Zuges der 

Zukunft", welcher standardgemäß ein Elektro-Zug sein soll. 

 
(Quelle: AHK Dänemark)  

 

 
 

 Aus den Bundesländern ____________________  
 

Hessen: VOB/A 2019 – welche Neureglungen gelten ab wann in Hessen? 

Das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat hat die überarbeitete VOB/A Abschnitt 1-3-bekannt gemacht. 

Der erste Abschnitt ist seit dem 1. März 2019 in allen Bundesländern anzuwenden, die in ihren Landesregelungen 

einen dynamischen Verweis auf die jeweils gültige Fassung der VOB/A haben. In Hessen wird der Abschnitt 1 der 

VOB/A durch einen Verweis im Vergabeerlass zur Anwendung gebracht. Mit der Bekanntmachung der Änderung 

des Vergabeerlasses im Staatsanzeiger ist in Kürze zu rechnen. 

 

Die Anwendung der Vorschriften der Abschnitte 2 und 3 VOB/A wird durch eine Verweisung in der Vergabeverord-

nung (VgV) bzw. der Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit (VSVgV) verbindlich vorgeschrieben, welche 

aktuell noch auf die Fassung der VOB/A 2016 verweist. Diese Änderungen befinden sich in der Vorbereitung, das 

heißt, müssen die Zustimmung des Bundesrates erhalten. Danach wird das Bundesministerium des Innern, für Bau 

und Heimat den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Abschnitte 2 und 3 VOB/A für seinen Zuständigkeitsbereich durch 

Erlass bekannt geben. Hiermit kann frühestens im Juli 2019 gerechnet werden.  

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-germany_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-germany_de.pdf
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 Der Abschnitt 1 VOB/A ersetzt den Abschnitt 1 VOB/A vom 26. Juni 2016 (BAnz AT 01.07.2016 B4).  

 Der Abschnitt 2 VOB/A ersetzt den Abschnitt 2 VOB/A vom 7. Januar 2016 (BAnz AT 19.01.2016 B3).  

 Der Abschnitt 3 VOB/A ersetzt den Abschnitt 3 VOB/A vom 7. Januar 2016 (BAnz AT 19.01.2016 B3).  

 

Die Änderungen dienen der Aktualisierung des Abschnitts 1 im Nachgang zur Vergaberechtsreform 2016 und set-

zen dort auch Beschlüsse des Wohngipfels vom 21. September 2018 um. Die Abschnitte 2 und 3 wurden vorwie-

gend redaktionell geändert. Daneben wurden einige der in Abschnitt 1 beschlossenen Änderungen inhaltsgleich 

übertragen.  

 

 

Neureglungen der VOB/A 1. Abschnitt im Überblick:  

§ 3a Abs. 1 VOB/A: Gleichstellung der Öffentlichen Ausschreibung und der Beschränkten Ausschreibung 

mit Teilnahmewettbewerb; d.h. der Auftraggeber kann die zu wählende Verfahrensart selbst bestimmen  

§ 3a Abs. 4 VOB/A Einführung eines Direktauftrages bei einem Auftragswert von bis zu 3.000 €; Einführung 

eines Grenzwertes, unter dem vergaberechtsfrei mit Dokumentation beschafft werden darf  

§ 6a Abs. 1 VOB/A: Möglichkeit der Selbstreinigung auch im Unterschwellenbereich  

§ 6a Abs. 5 VOB/A: Erleichterter Nachweis der Eignung; d.h. bis zu einem Auftragswert von EUR 10.000 

kann auf bestimmte Nachweise verzichtet werden  

§ 6b Abs. 2 VOB/A: im Teilnahmewettbewerb genügen zunächst Eigenerklärungen; Nachweise werden 

nur noch von den infrage kommenden Bewerbern/Bietern angefordert  

§ 6b Abs. 3 VOB/A: Verzicht auf Nachweise bezüglich der Eignung, wenn die den Zuschlag erteilende 

Stelle bereits im Besitzt dieser Unterlagen ist; dies kann beispielsweise aus einem zeitnah erfolgten voran-

gegangenen Verfahren der Fall sein, da die Nachweise aktuell sein müssen  

§ 8 Abs. 2 Nr. 4 VOB/A: Zulassung mehrerer Hauptangebote; d.h. der Auftraggeber muss ausdrücklich 

angeben, wenn er mehrere Hauptangebote nicht zulassen möchte  

§ 13 Abs. 3 VOB/A: Jedes Hauptangebot muss aus sich heraus zuschlagsfähig sein  

§ 8 Abs. 2 Nr.5, § 16 Abs. 1 Nr. 3, § 16a VOB/A: Neufassung der Nachforderungsregeln; d.h. Auftraggeber 

hat an zentraler Stelle in den Vergabeunterlagen abschließend die geforderten Unterlagen anzugeben, die 

er fordert oder ggf. nachfordert. Er kann das Nachfordern auch ausschließen.  

§ 16 b Abs. 2 VOB/A: Gdie 3. Wertungsstufe der Angebotsprüfung kann vor die 2. Wertungsstufe der 

Eignungsprüfung gezogen werden = Wechsel der Wertungsstufen, wie es bereits im Oberschwellenbereich 

bei Prüfung nach 100% Preis möglich war.  

 Auslaufen der Übergangsfrist 18.10.2018: Seit diesem Datum kann der Auftraggeber im Unterschwellen-

bereich der VOB/A ausschließlich eVergabe vorsehen 
   

 

Die VOB/A 2019 finden Sie unter: https://www.absthessen.de/pdf/VOB-A%202019.pdf  

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Eva Waitzendorfer-Braun, ABSt Hessen e.V., info@absthessen.de, Tel.: 0611 974588-0 

 

Entwurf für neugefasstes Niedersächsisches Tariftreue- und Vergabegesetz vorgelegt  

Die niedersächsische Landesregierung hat einen Entwurf für die Änderung des Niedersächsischen Tariftreue- und 

Vergabegesetzes (NTVergG) verbunden mit einer Anpassung der Landeshaushaltsordnung (LHO) auf den Weg 

gebracht. Kern des Gesetzentwurfes sind die Anpassungen an geändertes Bundesrecht und die Einführung der 

Unterschwellenvergabeordnung (UVgO). Wesentlich ist zudem die Anhebung des Auftragswertes von 10.000 Euro 

auf zukünftig 25.000 Euro, ab dem das NTVergG Anwendung findet. Damit sollen Kommunen entlastet und durch  

die Vereinheitlichung mit anderen vergaberechtlichen Schwellenwerten für alle Beteiligten bürokratische Lasten un-

terhalb der EU-Schwelle verringert werden. Darüber hinaus sollen Sektorenauftraggeber und Zuwendungsempfän-

ger, wie zum Beispiel Sportvereine, bei denen oft ehrenamtliche Mitglieder tätig sind, aus dem Anwendungsbereich 

entfallen. Der Unterschwellenrechtsschutz hat im Entwurf keinen Eingang gefunden. § 55 der LHO wird hinsichtlich 

der Wahlfreiheit zwischen öffentlicher Ausschreibung und beschränkter Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb 

angepasst. Es ist beabsichtigt, im laufenden Verfahren den Gesetzentwurf aufgrund von neuen Erkenntnissen, wie 

zum Beispiel die Verabschiedung der aktualisierten Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (BAnz AT-

Veröffentlichung vom 19.02.2019 B2), anzupassen. Das Inkrafttreten des Gesetzes ist für den Herbst geplant.  

Ihre Ansprechpartnerin: 

Sabine Hillmer, IHK Hannover, E-Mail: hillmer@hannover.ihk.de 

https://www.absthessen.de/pdf/VOB-A%202019.pdf
mailto:info@absthessen.de
mailto:hillmer@hannover.ihk.de
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Schleswig-Holstein: Alles neu macht der April, umfangreiche Änderungen der Landesregeln im Vergabe-

recht 

Nachdem das Schleswig – Holsteinische Vergabegesetz (VGSH) am 28.02.2019 bekannt gegeben wurde und zum 

01.04.2019 in Kraft trat, ist nun auch die neue Schleswig-Holsteinische Vergabeverordnung (SHVgVO) am Start. 

Sie wurde am 11.04.2019 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein bekannt gegeben und ist rück-

wirkend ab dem 01.04.2019 gültig. Neben den Ausnahmen zur Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) (vgl. NL 

Ausgabe März) wird damit auch die neue VOB/A Abschnitt 1 vom 31.01.2019 in der Fassung der Bekanntmachung 

im BAnz vom 19.02.2019 für verbindlich erklärt. In der SHVgVO werden u.a. die Wertgrenzen für Aufträge unterhalb 

des EU-Schwellenwertes festgelegt. 
 
Für Verfahren nach der UVgO gelten folgende Wertgrenzen, die sich auf den Gesamtauftragswert beziehen:  
 

1. eine beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb ist zulässig bis zu einem Auftragswert von 
100.000 EUR;  

2. eine Verhandlungsvergabe ist zulässig bis zu einem Auftragswert von 100.000 EUR.  
 
Für Verfahren nach VOB/A gelten ergänzend zu den sonstigen Regelungen der VOB/A folgende Wertgrenzen:  
 

1. eine Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb ist zulässig bis zu einem Ge-
samtauftragswert von 1.000.000 EUR;  

2. ab Erreichen des Gesamtauftragswertes nach Nummer 1 ist eine Beschränkte Ausschreibung ohne öffent-
lichen Teilnahmewettbewerb zulässig für jedes Fachlos bis zu einem Einzelauftragswert von 100.000 

EUR;  

3. eine Freihändige Vergabe ist zulässig sowohl bis zu einem Gesamtauftragswert von 100.000 EUR als 
auch für jedes Fachlos bis zu einem Einzelauftragswert in Höhe von 50.000 EUR.  

 
Bis zum 31.12.2021 kann für Bauleistungen zu Wohnzwecken eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahme-
wettbewerb für jedes Gewerk bis zu einem Einzelauftragswert von 1.000.000 EUR erfolgen. 
 
Neu ist außerdem eine Vorabinformation der nicht berücksichtigten Bieter bei einen Einzelauftragswert über 50.000 
EUR spätestens sieben Kalendertage vor Erteilung des Zuschlags. 
 
Link zum VGSH: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IV/Ser-
vice/GVOBl/GVOBl/2019/gvobl_4_2019.pdf;jsessionid=231956FFC9308047E6D60E2C18AAAC6D?__blob=publi-
cationFile&v=2 
 
Link zur SHVgVO: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IV/Ser-
vice/GVOBl/GVOBl/2019/gvobl_6_2019.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
 

 
 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Sabine Tauber, tauber@abst-sh.de, Tel. 0431/98651-44 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IV/Service/GVOBl/GVOBl/2019/gvobl_4_2019.pdf;jsessionid=231956FFC9308047E6D60E2C18AAAC6D?__blob=publicationFile&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IV/Service/GVOBl/GVOBl/2019/gvobl_4_2019.pdf;jsessionid=231956FFC9308047E6D60E2C18AAAC6D?__blob=publicationFile&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IV/Service/GVOBl/GVOBl/2019/gvobl_4_2019.pdf;jsessionid=231956FFC9308047E6D60E2C18AAAC6D?__blob=publicationFile&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IV/Service/GVOBl/GVOBl/2019/gvobl_6_2019.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IV/Service/GVOBl/GVOBl/2019/gvobl_6_2019.pdf?__blob=publicationFile&v=2
mailto:tauber@abst-sh.de
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 Veranstaltungen ___________________________  
 

Info-Veranstaltung in der Handwerkskammer Hamburg 

Am Dienstag, den 14. Mai, von 18 bis 20 Uhr stellen sich zwei Bundesauftraggeber in Hamburg und ihr 

eVergabe-Dienstleister vor – die Bundesbauabteilung und das DESY (Deutschen Elektronen Synchrotron). Hoch-

bauten des Bundes wie z.B. die Helmut-Schmidt-Universität, das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 

und das Bundeswehr-Krankenhaus unterstehen in Hamburg der Bundesbauabteilung mit einem jährlichen Auf-

tragsvolumen von 25 bis 30 Millionen Euro. Die Bauten der Forschungseinrichtung DESY, dem Deutschen Elekt-

ronen Synchrotron, sind oftmals nicht sichtbar und dennoch umfassend. Im Zuge der Science City Bahrenfeld sind 

umfangreiche Baumaßnahmen zu erwarten. Die Erstellung und Abgabe der elektronischen Angebote werden 

vorgestellt – und der Leiter des Projekts X-Vergabe vermittelt, welche Lösungen auf Bundesebene ange-

strebt werden, um die wettbewerbsbeschränkende Wirkung der Vielzahl von eVergabe-Plattformen aufzu-

heben. Informationen und Anmeldung zu der kostenfreien Veranstaltung über https://www.hwk-ham-

burg.de/presse-und-medien/veranstaltungen/veranstaltungsdetails.html?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=396  

oder Tel. 040/35905-299. 

 
Seminarort: Handwerkskammer Hamburg 

Termin: 14.05.2019, 18:00 – 20:00 Uhr 

Referent/in: diverse 

Teilnahmeentgelt: kostenlos 

 

ABST SH: Seminare zum Öffentlichen Auftragswesen 2019 

Stand:  29.04.2019  

Das Programm wird for t laufend aktual is ie r t  

www.abst -sh.de  

 

Die Seminare der ABST SH berücksichtigen den jeweils aktuellen Rechtsstand zum Zeitpunkt des Seminars. 

Die Regelungen der UVgO werden mit Stand „Bund“ erläutert; bei Inkraftsetzung der UVgO in Schleswig-

Holstein werden die aktuellen Regelungen geschult. 

 

Die ABST SH bereitet weitere Themen und Termine vor. Das jeweils aktuelle Seminarprogramm finden Sie 

unter www.abst-sh.de.  

 

Gerne informieren wir Sie auch zeitnah durch unseren Newsletter. Anmeldung unter: info@abst-sh.de 

 

Gerne führen wir auch interne Seminare und Schulungen in Unternehmen und Dienststellen durch. Rufen 

Sie uns bei Interesse an unter Tel.: 0431/ 98 651 30. Wir erstellen Ihnen ein auf Ihre speziellen Bedürfnisse 

zugeschnittenes Seminarangebot.  

 

Ausschreibung und Angebot auf Grundlage der aktuellen VOB/A  

 

Die VOB/A ist in den vergangenen Jahren mehrmals geändert worden. Im Seminar werden die aktuellen Regelun-

gen anhand der Formblätter des Vergabehandbuchs für Baumaßnahmen des Bundes (VHB) zugrunde gelegt. Das 

Seminar richtet sich sowohl an Vergabestellen als auch an (Bau) Unternehmen, die bereits im öffentlichen Markt 

aktiv sind, gleichwohl aber Fehler im Angebot vermeiden und sich erfolgreicher an Ausschreibungen beteiligen wol-

len.  

Referent: Oliver Schubert; GMSH AöR; Leiter Fachgruppevergabe und Vertragswesen. 

 

Für Unternehmen und Vergabestellen 

 

 Dienstag; 21.05.2019; 10:00 bis 17:00 Uhr      

 IHK zu Lübeck 

 

https://www.hwk-hamburg.de/presse-und-medien/veranstaltungen/veranstaltungsdetails.html?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=396
https://www.hwk-hamburg.de/presse-und-medien/veranstaltungen/veranstaltungsdetails.html?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=396
http://www.abst-sh.de/
mailto:info@abst-sh.de


Seite 10 von 14 
 

Newsletter der Auftragsberatungsstelle Schleswig-Holstein e. V. – Ihrem Partner bei öffentlichen Aufträgen 
Ausgabe April 2019 

 

 

 

 

 

 

Weiterer Termin Seminar „Ausschreibung und Angebot auf Grundlage der aktuellen VOB/A„: 

 

 

 Dienstag; 05.11.2019; 10:00 bis 17:00 Uhr      

 IHK zu Kiel 

 

Teilnahmeentgelt: 160,-- € zzgl. MwSt. für Unternehmen aus SH / 200,-- € zzgl. MwSt. für Unternehmen außerhalb 

SH und der öffentlichen Hand sowie Vergabestellen. Seminarunterlagen und Getränke / Mittagessen im Preis ent-

halten. 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Regeln für öffentliche Aufträge 

Die neue Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) in SH - Was ist neu? 

 

Das tägliche Geschäft der Vergabestellen findet im Unterschwellenbereich statt. Dort wurden mithilfe der Regelun-

gen in der VOL/A die meisten Aufträge im Bereich der Lieferungen und Dienstleistungen vergeben. Nach der großen 

Reform des Vergaberechts durch die VgV 2016 im Oberschwellenbereich folgt nun auch in Schleswig-Holstein die 

Novellierung der Unterschwellenvergabe. Erfahren Sie im Rahmen des Seminars, was mit der neuen UVgO auf Sie 

zukommt. Von der Auftragsänderung bis zu den Zuschlagskriterien erhalten Sie im Seminar sowohl Grundlagenwis-

sen als auch Tipps für die Umsetzung in der Praxis als Beschaffer und als Bieter. Spezielle Rechtskenntnisse im 

Vergaberecht werden nicht vorausgesetzt. 

Referent: York Burow (stellv. Referatsleiter im Wirtschaftsministerium SH (MWVATT); Vorsitzender der 

Vergabekammer Schleswig-Holstein).  

 

Für Unternehmen und Vergabestellen 

 

 Dienstag; 18.06.2019; 10:00 bis 17:00 Uhr      

 HWK Flensburg 

 

 

Teilnahmeentgelt: 160,-- € zzgl. MwSt. für Unternehmen aus SH / 200,-- € zzgl. MwSt. für Unternehmen außerhalb 

SH und der öffentlichen Hand sowie Vergabestellen. Seminarunterlagen und Getränke / Mittagessen im Preis ent-

halten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEU  
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Eignungsnachweis und Eignungsprüfung leicht gemacht 

Das Amtliche Verzeichnis PQ 

Das Amtliche Verzeichnis dient dem Nachweis der auftragsunabhängigen Eignung von Unternehmen für öffentliche 

Aufträge im Liefer- und Dienstleistungsbereich. Mit Änderung der Vergabeverordnung wurde den IHKs durch § 48 

Abs. 8 VgV die Führung des amtlichen Verzeichnisses als hoheitliche Aufgabe übertragen. Im Gegensatz zur reinen 

(Präqualifizierung) PQ muss die Eintragung ins amtliche Verzeichnis von allen öffentlichen Auftraggebern anerkannt 

werden. Wir zeigen Ihnen wie Sie sich ins Verzeichnis eintragen können, wie man Unternehmen im Verzeichnis 

findet und welche Informationen und Unterlagen man einsehen kann. 

Referentin: Sabine Tauber (Geschäftsführerin ABST SH)  

 

Für Unternehmen und Vergabestellen 

 

 Dienstag; 20.08.2019; 14:00 bis 17:00 Uhr      

 IHK zu Lübeck 

 

 Dienstag; 03.09.2019; 14:00 bis 17:00 Uhr      

 IHK zu Kiel 

 

Teilnahmeentgelt: 50,-- € zzgl. MwSt. (Unternehmen aus SH) bzw. 75,-- € zzgl. MwSt. (Unternehmen außerhalb SH 

und der öffentlichen Hand sowie Vergabestellen).Seminarunterlagen und Getränke im Preis enthalten. 

 

 

 

 
Grundlagen des Vergaberechts:  

Wie schreibe ich aus? – Wie komme ich an öffentliche Aufträge? 

 

Trotz aller Reformbemühungen, die vergaberechtlichen Regeln zu entschlacken und zu vereinfachen, bleiben die 

„Spielregeln“ des Vergaberechts dennoch komplex und kompliziert. Für den Beschaffer geht es darum, öffentliche 

Gelder (Steuermittel) wirtschaftlich und rechtssicher am Markt zu platzieren; Unternehmen möchten Aufträge mit 

vertretbarem Aufwand zu auskömmlichen Preisen und Bedingungen erhalten. Die ABST SH hat speziell für diese 

Fragen ein Grundlagenseminar konzipiert, das sowohl für Einsteiger als auch als „Auffrischungs-Seminar“ geeignet 

ist. Spezielle Rechtskenntnisse des GWB, der VgV, der VOL/A oder UVgO und der VOB/A werden nicht vorausge-

setzt. 

Referentin: Sabine Tauber (Geschäftsführerin ABST SH)  

 

Für Unternehmen und Vergabestellen 

 

 Dienstag; 10.09.2019; 10:00 bis 17:00 Uhr      

 HWK Lübeck 

 

 Dienstag; 19.11.2019; 10:00 bis 17:00 Uhr      

 IHK Flensburg 

 

Teilnahmeentgelt: 160,-- € zzgl. MwSt. für Unternehmen aus SH / 200,-- € zzgl. MwSt. für Unternehmen außerhalb 

SH und der öffentlichen Hand sowie Vergabestellen. Seminarunterlagen und Getränke / Mittagessen im Preis ent-

halten. 

 

 

 

 
 

 

NEU  
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Mein gutes Recht! 

Rechtsschutz im Vergabeverfahren und aktuelle Rechtsprechung 

 

Nicht immer sind sich Auftraggeber und Bieter im Vergabeverfahren einig. Aber wie setzt man seine Rechte im 

Vergabeverfahren durch und was muss ein Auftraggeber beachten, wenn ein Bieter den Rechtsweg beschreitet? 

Der Weg von der Rüge bis zur Entscheidung einer Rechtsinstanz. Solche Entscheidungen des EuGH, der nationalen 

Gerichte und der Vergabekammern, die auf der Grundlage behaupteter Rechtsverstöße gefällt werden, prägen die 

gesamte Vergabepraxis unabhängig vom Auftragswert. Erhalten Sie aus erster Hand Informationen zu Rechtsent-

scheidungen vor allem in Schleswig-Holstein. 

Referent: York Burow (Referent im Wirtschaftsministerium SH (MWVATT); Vorsitzender der Vergabekammer 

Schleswig-Holstein).  

 

Für Unternehmen und Vergabestellen 

 

 Dienstag; 17.09.2019; 13:00 bis 17:00 Uhr      

 IHK Flensburg 

 
Die Teilnahmegebühr beträgt 80,-- € zzgl. MwSt. (Unternehmen aus SH) bzw. 105,-- € zzgl. MwSt. (Unternehmen 

außerhalb SH und der öffentlichen Hand sowie Vergabestellen). Seminarunterlagen und Getränke im Preis enthal-

ten. 

 

 

 

 
Die Vergabe von Architekten- und Ingenieursleistungen nach VgV  

(oberhalb des EU-Schwellenwerts) 

 

Die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen erfolgt nunmehr nach der Vergabeverordnung VgV. Kern der 

VgV-Regelungen in den Abschnitten 5 und 6 sind neben speziellen Regelungen zum Verhandlungsverfahren 

mit/ohne Teilnahmewettbewerb und zu den Eignungskriterien auch die Zuschlagserteilung „im Leistungswettbe-

werb“. 

Referent: Oliver Schubert; Leiter der Fachgruppe Vergabe- und Vertragswesen; GMSH AöR 

 

Für Unternehmen und Vergabestellen 

 

 Dienstag; 24.09.2019; 10:00 bis 17:00 Uhr      

 IHK zu Kiel, Zweigstelle Elmshorn 

 

Teilnahmeentgelt: 160,-- € zzgl. MwSt. für Unternehmen aus SH / 200,-- € zzgl. MwSt. für Unternehmen außerhalb 

SH und der öffentlichen Hand sowie Vergabestellen. Seminarunterlagen und Getränke / Mittagessen im Preis ent-

halten. 
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Rückforderungsrisiken in der Praxis 

Fördermittel und Vergaberecht 

 

Zuwendungsempfänger müssen besonderes Augenmerk auf die Einhaltung vergaberechtlicher Vorgaben legen. 

Dabei werden sie von Zuwendungsgebern weitgehend allein gelassen. Bei Vergabefehlern besteht noch lange nach 

Abschluss des Vergabeverfahrens das Risiko der Rückforderung der Zuwendungsmittel. Verstöße gegen Auflagen 

im Zuwendungsbescheid können zudem auch zu Sperren bei zukünftigen Bewilligungen führen. Unter bestimmten 

Voraussetzungen haften überdies der oder die Geschäftsführer auf Schadensersatz. Eine rechtsichere Durchfüh-

rung von Vergabeverfahren ist für Zuwendungsempfänger deshalb von entscheidender Bedeutung.  

Referentin: Sabine Tauber (Geschäftsführerin ABST SH)  

 

Für Unternehmen und Vergabestellen 

 

 Dienstag; 22.10.2019; 10:00 bis 17:00 Uhr      

 HWK Flensburg 

 

Teilnahmeentgelt: 160,-- € zzgl. MwSt. für Unternehmen aus SH / 200,-- € zzgl. MwSt. für Unternehmen außerhalb 

SH und der öffentlichen Hand sowie Vergabestellen. Seminarunterlagen und Getränke / Mittagessen im Preis ent-

halten. 

 

 

 

 

VOB/B  

Grundlagen und aktuelle Änderungen der VOB/B 

 
Ziel des Seminars ist es, die Teilnehmer allgemeinverständlich und anhand vieler Beispiele mit den Grundlagen der 

VOB/B und den Neuerungen im Baurecht – auch dem neuen Bauvertragsrecht 2018 - vertraut zu machen. Die neue 

VOB/B 2016 ist daher ebenso ein Thema wie die aktuelle Rechtsprechung zu Themen wie Aufstellung und Ausle-

gung von Leistungsverzeichnissen, Nachträge, Bauablaufstörungen, Abnahme, Abrechnung und Gewährleistung. 

Referent: RA Frank Zillmer (Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Kiel).  

 

Für Unternehmen und Vergabestellen 

 

 Dienstag; 12.11.2019; 10:00 bis 17:00 Uhr      

 HWK Lübeck 

 
Teilnahmeentgelt: 160,-- € zzgl. MwSt. für Unternehmen aus SH / 200,-- € zzgl. MwSt. für Unternehmen außerhalb 

SH und der öffentlichen Hand sowie Vergabestellen. Seminarunterlagen und Getränke / Mittagessen im Preis ent-

halten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEU  



Seite 14 von 14 
 

Newsletter der Auftragsberatungsstelle Schleswig-Holstein e. V. – Ihrem Partner bei öffentlichen Aufträgen 
Ausgabe April 2019 

Vergabestellen Spezial VgV / UVgO 

Tageseminar mit praktischen Tipps aus dem Beschaffungsalltag 

 

Im Praxis-Seminar werden die neue Struktur und die inhaltlich neuen Regelungen der VgV und der UVgO vorgestellt, 

um Ausschreibungen rechtssicher vorbereiten und durchführen zu können. Weitere Themen: Zusammenstellung 

der Vergabeunterlagen, Inhalte der Bekanntmachung, Besonderheiten bei Verhandlungsverfahren. Ausschreibung. 

Angebotsprüfung und –wertung sowie prüfungsfeste Dokumentation. 

Referent: Klaus Petersen, Leiter Fachbereich Vergabewesen (VgV / UVgO), GMSH AöR.  

 

Nur für Vergabestellen 

 

 Dienstag; 26.11.2019; 10:00 bis 17:00 Uhr      

 IHK Flensburg, Geschäftsstelle Schleswig 

 

Teilnahmeentgelt: 200,-- € (Vergabestellen); zzgl. MwSt.; Seminarunterlagen und Getränke / Mittagessen im Preis 

enthalten. 

 

 

 

Flexible Beschaffung mit Rahmenvereinbarungen  

 

Das Seminar zeigt anhand von Praxisbeispielen, wie Rahmenvereinbarungen sinnvoll eingesetzt werden können, 

welche Verfahrens- und Vertragsgestaltungen zur Verfügung stehen und wie die Auftragsvergabe rechtssicher 

durchgeführt werden kann. Während der Laufzeit der Rahmenvereinbarungen können dann regelmäßig wiederkeh-

rende Beschaffungen ohne ein förmliches Vergabeverfahren beschafft werden. 

Referent: Klaus Petersen, Leiter Fachbereich Vergabewesen (VgV / UVgO), GMSH AöR. 

 

Nur für Vergabestellen 

 

 Dienstag; 03.12.2019; 10:00 bis 17:00 Uhr      

 IHK zu Kiel 

 

Teilnahmeentgelt: 200,-- € (Vergabestellen); zzgl. MwSt.; Seminarunterlagen und Getränke / Mittagessen im Preis 

enthalten. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Anmeldung unter Fax: 0431 / 98 651-40.  

Weitere Auskünfte unter info@abst-sh.de oder Tel.: 0431 / 98 651 -30  

 

____________________________________________________________________Name, Vorname 

 

____________________________________________________________________Firma / Behörde 

 

____________________________________________________________________________Straße 

 

___________________________________________________________________________PLZ/Ort 

 

________________________________________________________________________Tel. / E-Mail 

 

__________________________________________________________________Datum / Unterschrift 

 Ich stimme der Nutzung der o.a. E-Mail Adresse zum Versand Informationen der ABST SH zu. 

 
 Jeweils zzgl. MwSt.; Seminarunterlagen und Getränke/ bei Tagesseminar Mittagessen im Preis enthalten. Sie erhalten eine Bestäti-

gung nach Anmeldung und Rechnung.  

 Bis jeweils sieben Tage vor Seminartermin ist eine schriftliche Absage des Teilnehmers kostenfrei möglich; bereits überwiesene Bei-
träge werden per Überweisung erstattet. Nach Ablauf dieser Frist wird bei Absagen oder Nichterscheinen der volle Betrag fällig. Eine 
Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist jederzeit kostenlos möglich. Die ABST SH behält sich eine Absage wegen höherer 
Gewalt oder bei nicht ausreichender Belegung vor; bemüht sich aber um einen Ausweichtermin. Bereits entrichtete Teilnahmeentgelte 
werden dann zurückerstattet. Weitere Kosten werden von der ABST SH nicht übernommen 

mailto:info@abst-sh.de
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